
Markt
Sommerhausen

Verantwortlich für den Inhalt:
1. Bürgermeister Wilfried Saak, Hauptstraße 15
97286 Sommerhausen, Tel. (09333) 2 16
Fax: (09333) 82 26; E-Mail: rathaus@sommerhausen.de

Gedanken des Bürgermeisters

 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

im September hat mich Herr Langer in der Bürgermeistersprechstunde besucht. Die meisten 
von Ihnen werden ihn nicht kennen. Sie alle kennen aber wahrscheinlich seine Rinder. Die 
Dexter-Rinder weiden am Main und auch am See oder im Stachelberg an der Goßmannsdorfer 
Staustufe. 
 

Sie übernehmen dabei wichtige Aufgaben der Landschaftspflege. Durch die Beweidung wird 
das Verbuschen der Wiesen und Hänge vermieden. Da diese Bereiche teilweise als 
Kulturlandschaft geschützt werden sollen, werden die Arbeiten teilweise durch staatliche Stellen 
auch finanziell unterstützt. In diesen Kulturlandschaften finden seltene Pflanzen und Tiere ihr 
zuhause. Ohne die Pflege könnten diese Pflanzen und Tiere teilweise sogar aussterben. 
 

Das Fleisch der Dexter-Rinder hat eine sehr gute Qualität. So hat auch der Sternekoch 
Bernhard Reiser immer wieder Rinder von Herrn Langer abgenommen. An diesen sollen die 
Auszubildenden lernen, wo das Fleisch herkommt, dass sie auf den Tellern zaubern. Gute 
Köche sagen immer, dass gutes Essen bei der Qualität der Zutaten beginnt. 
 

Die Aufzucht, Hege und Pflege der Rinder ist aber trotz Förderung und Abnahme durch 
namhafte Köche nicht dazu geeignet, um davon zu leben. Es ist ein Hobby und minimaler 
Nebenerwerb von Herrn Langer. Als Haupterwerb kann man von dieser Arbeit leider nicht 
leben. 
 

Aufgrund der persönlichen Situation und der langfristigen Perspektive würde sich Herr Langer 
freuen, wenn ein Landschafts-, Tier- und Fleischfreund sich mittel- bis langfristig als Partner 
beteiligen möchte. Man muss es als Hobby mit Verantwortung verstehen. Ein Hobby, das 
unsere Landschaft auch liebeswert erhält.  
 

Verantwortung bereitet auch Lebensfreude!  
 
 

Ihr  
Wilfried Saak 

1. Bürgermeister 
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Bekanntmachungen
 
 

 

Rathaus Sommerhausen  
 

Öffnungszeiten: 
 

 

Montag bis Donnerstag:    10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 

Sprechzeiten des Bürgermeisters: 
Dienstag:  18.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
  und nach Vereinbarung 
 

Terminabstimmung per Telefon oder Mail weiterhin möglich: 
 

 über die Telefonnummer der Gemeinde Sommerhausen: Tel. 09333/216 
 über die E-Mail-Adresse des Marktes Sommerhausen: rathaus@sommerhausen.de 
 
 

gez. Wilfried Saak 
1. Bürgermeister 

 

 
 
 

 

 
 

 

Bald beginnt die Verlegung 
des Glasfasernetzes in Sommerhausen! 

 
 

Sehr geehrte Hausbesitzer*innen und Anwohner*innen, 
 

die GlasfaserPlus schließt die Häuser in Sommerhausen ans gigabitfähige Internet an.  
 

Sofern Sie sich noch nicht entschieden haben den Glasfaseranschluss in ihr Grundstück 
legen zu lassen, können Sie dies in den nächsten Wochen noch tun. 
 
Werden Sie aktiv!  
Unter  www.telekom.de/glasfaser bzw. der Hotline: 0800 22 66 100 können Sie den Auftrag 
erteilen.  
 

In absehbarer Zeit wird der von uns beauftragte Baupartner, die Firma Insyte Deutschland, 
mit der Verlegung der Kabel in ihrer Straße beginnen. 
Aufgrund der Bauarbeiten kann es für einige Tage zu Beeinträchtigungen kommen. Wir tun 
alles, diese gering zu halten und bitten entstehende Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.  
Bei Fragen zur Baustelle antwortet Ihnen gerne unser Baupartner direkt unter: 
kundenservice@insytedeutschland.de oder der Hotline:  0800 330 2090 
 

Wir danken für Ihr Verständnis und freuen uns, Ihnen mit dem zukunftsfähigen Netz ein 
Stück Lebensqualität erschließen zu können. 
 

Insyte Deutschland, i. a. GlasfaserPlus GmbH 
 

PS: Noch keinen Tarif gesichert?  
Buchen Sie jetzt und sparen teure  
Erschließungskosten für ihr Haus.  
Mehr Informationen: glasfaserplus.de/ja 
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Öffnungszeiten Rathaus
Die Gemeindeverwaltung Sommerhausen ist 
von

Mittwoch, 25.10.2023 bis Donnerstag, 
26.10.2023

wegen Schulung nicht besetzt.

Dringende Angelegenheiten können Sie in 
der Verwaltungsgemeinschaft Eibelstadt, 
Telefon-Nummer 09303/9061-0 erledigen oder 
erfragen.

Gemeindeverwaltung

Zur Information

 

 
 

Nachbarschaftshilfe Sommerhausen 
 

Jederzeit erreichbar unter 
 

Tel. 09333/903478 

oder Tel. 09333/99939 

 

 

 

Wasserversorgung
Ansprechpartner Messstellenservice 

(Wasserzähler)
Für technische Fragen hinsichtlich der Wasserzähler 
stehen Ihnen von der Mainfranken Netze GmbH 
folgende Ansprechpartner zur Verfügung:
Herr Thomas Baunach Tel.: 09 31/36-14 49 
E-Mail: Thomas2.Baunach@mainfrankennetze.de
Herr Otto Emmerling Tel.: 09 31/36-12 50 
E-Mail: otto.emmerling@mainfrankennetze.de
Den Austausch der Wasserzähler (ausgenommen 
Gartenwasserzähler) übernehmen die Monteure der 
Mainfranken Netze GmbH und ist für Sie kostenlos. 
Dies geschieht aus eichrechtlichen Gründen. Damit 
wird sichergestellt, dass der Zähler Ihren Verbrauch 
mit der notwendigen Genauigkeit misst. Der Monteur 
führt einen Ausweis mit sich, der auf Ihren Wunsch hin 
vorgezeigt werden kann.
Für den Fall, dass Sie am Tag des Zählerwechsels keine 
Zeit haben oder nicht anwesend sein sollten, wird Ihnen 
ein Schreiben im Briefkasten mit einer Terminvorgabe 
hinterlegt. Sollten Sie an der Terminvorgabe ebenfalls 
verhindert sein, kontaktieren Sie bitte den Monteur, der 
auf den Schreiben hinterlegt wurde. 

Kostenlose Corona-Selbsttests
Kostenlose Antigen-Selbsttests können 
Sie während den Öffnungszeiten in der 
Gemeindeverwaltung Sommerhausen bzw. in der 
Tourist-Information Sommerhausen abholen.

Gemeindeverwaltung

 

 
 
 
 
 

Containerstandort Sommerhausen 
am Brandsberg  

 

ab 04.02.2023 
bis 25.11.2023 
g e ö f f n e t! 

 

Samstag: 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 

Angeliefert werden können nur Grüngut 
bis zu 5 cbm und max. 1,50 Meter lang, 
Bauschutt und Glas. 

 

Gemeindeverwaltung 
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 

Öffnungszeiten 
des Wertstoffhofes 
Südliches Maintal 

- Mainparkring 1 - Eibelstadt 
 

 
 

Dienstag  14.00 – 18.00 Uhr 
 

Donnerstag 14.00 – 18.00 Uhr 
 

Samstag 09.00 – 14.00 Uhr 
 

 
 
 Fundamt

FUNDSACHEN

Im Fundamt wurde ein schwarz grauer Fahrradruck-
sack, ein geblümtes Tuch, ein einzelner Schlüssel 
mit rotem Band, ein einzelner Schlüssel an einem 
schwarzen Etui und ein Brillen-Etui abgegeben.

Die Fundsachen werden bei der Gemeindeverwaltung 
verwahrt. 

Sie vermissen etwas? Schauen Sie doch einfach zu 
den Öffnungszeiten im Rathaus vorbei; vielleicht ist 
Ihre Fundsache dabei.

Gemeindeverwaltung
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Jubilare
Markt Sommerhausen vom 

20.10.2023  - Jubilare 

 
 

Wir gratulieren herzlich 
 
 

Herrn Günther Kleinschroth, 
Schleifweg 9, 
zur Vollendung des 76. Lebensjahres 
am 23.10.2023 
 
 

Herrn Altbürgermeister  
und Ehrenbürger Fritz Steinmann, 
Schäferstraße 7, 
zur Vollendung des 74. Lebensjahres 
am 26.10.2023 
 
 

Herrn Heinrich Wehner, 

Rathausgasse10, 
zur Vollendung des 85. Lebensjahres 
am 28.10.2023 
 
 

Gemeindeverwaltung 
 

 
 
 
 
 Gemeinderat 

 
 

Hinweis zu Veröffentlichungen von Gemeinderatssitzungen! 
Die gesamte öffentliche Marktgemeinderatssitzung kann im Bürgerinformationssystem 
unter 

https://vgem-eibelstadt.de/buergerservice 
online eingesehen werden. 

 

Aus der Marktgemeinderatssitzung vom 
28.09.2023

Öffentlicher Teil

Antrag auf denkmalschutzrechtliche Erlaubnis 
für eine neue Dacheindeckung sowie die 
Installation einer Photovoltaikanlage auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 90, Plan 4

Sachverhalt:
Dem Marktgemeinderat liegt ein Antrag auf denkmal-
schutzrechtliche Erlaubnis für eine neue Dacheindeckung 
sowie die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 90, Plan 4, vor. 
Das Grundstück liegt gem. § 34 BauGB im Innenbereich 
sowie im Ensemble von Sommerhausen. Die Vorgaben 
der Gestaltungssatzung sind zu beachten.

Laut den vorliegenden Antragsunterlagen soll eine ca. 
120 m² große Eternitdacheindeckung durch eine rotbrau-
ne Trapezblechdeckung ersetzt werden. 

Blecheindeckungen sind nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 der Ge-
staltungssatzung nur an Werkstattgebäuden zulässig. 
Die Kelterhalle, ein Nebengebäude, kann als solches be-
trachtet werden. Die geplante Farbgebung entspricht der 
Satzung weshalb für die Eindeckung keine Abweichungen 
von der Gestaltungssatzung erforderlich sind.
Zudem soll das Dach anschließend neben weiteren Dach-
flächen mit PV-Modulen belegt werden.

Die dafür vorgesehenen Dachflächen der Nebengebäu-
de befinden sich straßenabgewandt im nicht einsehbaren 
Bereich.

Gemäß § 4 Abs. 4 Nr. 1 der Gestaltungssatzung sind 
Photovoltaikanlagen im vom öffentlichen Raum nicht 
einsehbaren Bereich als dachflächenparallele Anlagen 
in geschlossenen, rechteckigen, nicht unterbrochenen 
Feldern, auf nicht glänzenden dunklen Konstruktionen 
zulässig. Laut Belegungsplan ist im Bereich der südli-
chen Dachfläche des westlichen Daches aufgrund eines 
Schornsteines eine abweichende Anordnung geplant. 
Hier sollte nach Ansicht der Sanierungsberaterin auf drei 
Module verzichtet werden, unter anderem da bisher keine 
Abweichung von der geschlossenen, rechteckigen Form 
gem. Satzung erteilt wurde.

Beschluss:
Der Marktgemeinderat hat Kenntnis von den Anträgen auf 
denkmalschutzrechtliche Erlaubnis sowie Abweichung 
von der Gestaltungssatzung für eine neue Dacheindek-
kung sowie die Installation einer Photovoltaikanlage auf 
dem Grundstück Fl.Nr. 90, Plan 4.

Das gemeindliche Einvernehmen zur geplanten Dachein-
deckung mittels rotbraunem Trapezblech wird erteilt. Bei 
der geplanten PV-Anlage sind die Vorgaben der Gestal-
tungssatzung einzuhalten. Eine geschlossene, rechtek-
kige Form ist Voraussetzung, weshalb die aufgrund des 
Schornsteins unterbrochene Modulreihe auf der südlichen 
Dachfläche des westlichen Daches zu streichen ist.

Der Antrag wird an die Untere Denkmalschutzbehörde 
weitergeleitet.

Einstimmig beschlossen
Ja: 9  Nein: 0  Anwesend: 9  

Antrag auf denkmalschutzrechtliche Erlaubnis 
für die Anbringung eines Außenputzes sowie ei-
nes Farbanstriches auf dem Grundstück Fl.Nr. 
305, Rathausgasse 22

Sachverhalt:
Dem Marktgemeinderat liegt ein Antrag auf denkmal-
schutzrechtliche Erlaubnis für die Anbringung eines Au-
ßenputzes sowie eines Farbanstriches auf dem Grund-
stück Fl.Nr. 305, Rathausgasse 22, vor.

Das Grundstück liegt gem. § 34 BauGB im Innenbereich 
sowie Ensemble von Sommerhausen. Die Vorgaben der 
Gestaltungssatzung sind zu beachten.

Laut den vorliegenden Unterlagen sollen die zugänglichen 
Gebäudeseiten mit einem feinkörnigen Putz, einem zar-
ten Grünton und hellen, graubraun abgetönten Faschen 
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neu verputzt bzw. gestrichen werden. Eine entsprechen-
de Farbabstimmung mit der Sanierungsberaterin hat am 
22.09.2023 stattgefunden.
In die nordöstliche Giebelseite soll ein untergeordnetes 
Fenster in Anlehnung an die vorhandenen Holzfenster zur 
Belüftung eingebaut werden. Die Maßnahme ist dem Ein-
bau eines Dachliegefensters vorzuziehen und wird daher 
aus städtebaulicher Sicht befürwortet.

Beschluss:
Der Marktgemeinderat hat Kenntnis vom denkmalschutz-
rechtlichen Antrag für die Anbringung eines Außenput-
zes sowie eines Farbanstriches und dem nachträglichen 
Einbau eines Fensters zur Belüftung in der nordöstlichen 
Giebelseite des Anwesens auf dem Grundstück Fl.Nr. 
305, Rathausgasse 22.

Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt. Der Antrag 
wird an die Untere Denkmalschutzbehörde weitergeleitet.

Einstimmig beschlossen
Ja: 9  Nein: 0  Anwesend: 9  

Antrag auf denkmalschutzrechtliche Erlaubnis 
für eine Fassadensanierung sowie der Erneue-
rung von Fenstern und der Haustüre auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 86, Maingasse 6

Sachverhalt:
Dem Marktgemeinderat liegt ein Antrag auf denkmal-
schutzrechtliche Erlaubnis für eine Fassadensanierung 
sowie der Erneuerung von Fenstern und der Haustüre auf 
dem Grundstück Fl.Nr. 86, Maingasse 6, vor.

Das Grundstück liegt gem. § 34 BauGB im Innenbereich 
sowie im Ensemble von Sommerhausen. Die Vorgaben 
der Gestaltungssatzung sind zu beachten.

Laut den vorliegenden Planunterlagen wird die Straßen-
seite des Anwesens zur Maingasse mit einem feinkörni-
gen Putz und neuem Farbanstrich versehen. Ein heller 
Grundton und eine Zierfarbe für Sockel und Faschen wer-
den anhand entsprechender Muster vor Ort mit der Sanie-
rungsberaterin abgestimmt.

Das Haustürvordach bekommt eine neue Schiefereindek-
kung (wie bereits im Bestand). Der Ausleger bleibt im Ge-
gensatz zu aktuell vorhandenen Leuchten erhalten.

Die Haustüre, vier Fenster im Erdgeschoss sowie ein Kel-
lerfenster werden in Anlehnung an die vor wenigen Jahren 
ausgetauschten Holzfenster im Obergeschoss ersetzt.
Aus städtebaulicher Sicht sollte dem einheitlichen Er-
scheinungsbild der Geschosse ein hoher Stellenwert zu-
gesprochen werden, weshalb eine Abweichung von den 
Vorgaben der Gestaltungssatzung für die Ausführung mit 
lediglich einem Fensterflügel befürwortet werden kann.
Gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 der Gestaltungssatzung sind Fen-
ster ab 0,80 m Rohbaumaß zweiflügelig auszubilden.

Beschluss:
Der Marktgemeinderat hat Kenntnis vom denkmalschutz-
rechtlichen Antrag für eine Fassadensanierung sowie 
der Erneuerung von Fenstern und der Haustüre auf dem 

Grundstück Fl.Nr. 86, Maingasse 6.

Einer Abweichung nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 der Gestaltungs-
satzung für die einflügeligen Fenster wird aufgrund der 
analogen Ausführung zum Bestand im Obergeschoss zu-
gestimmt.

Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt. Eine finale 
Abstimmung hat mit der Sanierungsberaterin zu erfolgen.
Der Antrag wird an die Untere Denkmalschutzbehörde 
weitergeleitet.

Einstimmig beschlossen
Ja: 9  Nein: 0  Anwesend: 9  

Auftragsvergabe Schleifweg - 
Grabenlose Kanalsanierung

Sachverhalt:
Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 25.05.2023 
beschlossen, dass die grabenlose Kanalsanierung am 
Schleifweg ausgeschrieben und vergeben werden. 

Die Bauverwaltung hat die grabenlose Kanalsanierung für 
diesen Bereich beschränkt ausgeschrieben. Es wurden 
insgesamt 9 leistungsfähige Fachfirmen zur Abgabe eines 
Angebotes aufgefordert.

Zur Submission lagen insgesamt 8 Hauptangebote vor.
Die formale Prüfung ergab keine Beanstandungen. Die 
geforderten Unterlagen wurden vollständig überprüft. Bei 
den Angeboten wurden keine Ausschlussgründe festge-
stellt.
Alle 8 Hauptangebote konnten gewertet werden. Nach 
vollständiger Prüfung und Wertung der Angebote, emp-
fiehlt die Verwaltung die Leistungen für die grabenlose 
Kanalsanierung am Schleifweg, an den wirtschaftlichsten 
Bieter, die Firma Aarsleff Rohrsanierung GmbH aus 90552 
Röthenbach mit einer Angebotssumme in Höhe von brutto 
87.379,26 Euro, zu vergeben.

Die weiteren Angebote liegen zwischen 5,0 % bis 60,4 % 
darüber.

Die geschätzten Kosten der Bauverwaltung belaufen sich 
für die grabenlose Kanalsanierung einschl. den Ingeni-
eurskosten am Schleifweg auf etwa 130.000 Euro.

Diese werden nach Abschluss der Vergabe derzeit ein-
gehalten.

Beschluss:
Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen. 

Der Vergabe an die Firma Aarsleff Rohrsanierung GmbH 
aus 90552 Röthenbach zur Durchführung der grabenlo-
sen Kanalsanierung am Schleifweg zu brutto 87.379,26 
Euro wird zugestimmt.

Herr 1. Bürgermeister Saak wird ermächtigt den Auftrag 
zu erteilen.

Einstimmig beschlossen
Ja: 9  Nein: 0  Anwesend: 9  
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Auftragsvergabe Kanalspülung und Kanalbefah-
rung (Bereich Grün) 2024

Sachverhalt:
Für den Bau und Betrieb von Abwasseranlagen sind 
verschiedene Gesetze und Vorschriften zu beachten. 
Im Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist geregelt, dass der 
Bau und Betrieb von Abwasseranlagen den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik entsprechen muss. In 
der Eigenüberwachungsverordnung (EÜV) sind die vom 
Betreiber durchzuführenden umfangreichen Kontrollen 
und Überwachungsaufgaben geregelt. Dazu gehört die 
Kanal-TV-Inspektion im 10-jährigen Turnus sowie die 
Kanalsanierung bei schadhaften Kanälen.

Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung vom 25.05.2023 
beschlossen, die Abwasserkanäle und Haltungen ein-
schließlich der Schächte und der zugehörigen Bauwer-
ke für den grünen Bereich gem. Lageplan im Jahr 2024 
einer eingehenden Sichtprüfung (Kanal-TV-Befahrung 
inkl. Reinigung) zu unterziehen.

Die Bauverwaltung hat die Kanal-TV-Inspektion inkl. 
Reinigungsarbeiten für diesen Bereich beschränkt aus-
geschrieben. Es wurden insgesamt 7 leistungsfähige 
Fachfirmen zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert. 
Zur Submission lagen insgesamt 5 Hauptangebote vor.
Die formale Prüfung ergab keine Beanstandungen. Die 
geforderten Unterlagen wurden vollständig überprüft. 
Bei den Angeboten wurden keine Ausschlussgründe 
festgestellt.
Alle 5 Hauptangebote konnten gewertet werden.

Nach vollständiger Prüfung und Wertung der Ange-
bote, empfiehlt die Verwaltung die Leistungen für die 
Kanal-TV-Befahrung inkl. Reinigungsarbeiten, an den 
wirtschaftlichsten Bieter, die Firma Kanal-Türpe Gochs-
heim mit einer Angebotssumme in Höhe von brutto 
114.927,77 Euro, zu vergeben.

Die weiteren Angebote liegen zwischen 2,0 % bis 
37,8 % darüber.

Die fortgeschriebene Kostenschätzung einschl. Pla-
nungs- und Baunebenkosten des Ingenieurbüros wurde 
auf etwa 130.000 Euro brutto geschätzt.

Diese werden nach Abschluss der Vergabe derzeit ein-
gehalten.

Beschluss:
Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen. 

Der Vergabe an die Firma Kanal-Türpe aus 
97447 Gochsheim zur Durchführung der Jahresarbeiten 
2024 zur Kanal-TV-Inspektion inkl. Reinigungsarbei-
ten, für den grünen Bereich gem. Lageplan, zu brutto 
114.927,77 Euro wird zugestimmt. 
Herr 1. Bürgermeister Saak wird ermächtigt den Auftrag 
zu erteilen.

Einstimmig beschlossen
Ja: 9  Nein: 0  Anwesend: 9  

Erlass einer Satzung über die Sondernutzungen 
an öffentlichem Verkehrsraum

Sachverhalt:
Die aktuelle Sondernutzungssatzung vom 04.03.2022 
ist am 18.03.2022 in Kraft getreten.

Diese soll entsprechend ergänzt werden. Aus diesem 
Grund wird folgende Änderung der Sondernutzungs-
satzung vorgeschlagen:

§ 9
Erlaubnis; Versagungsgründe

(2) Die Erlaubnis ist zu versagen,

e) wenn die Fläche für das Rettungskonzept frei-
zuhalten ist oder die Fläche eine Feuerwehranfahrts-
zone definiert. 

(4) Die Erlaubnis kann im Interesse des Gemeinge-
brauchs, insbesondere der Sicherheit oder Leichtigkeit 
des Verkehrs oder anderer rechtlich geschützter Inter-
essen versagt werden.

e) befürchten ist, dass durch die Sondernutzung 
andere gefährdet oder in unzumutbarer Weise (z.B. 
Lärm) belästigt werden können.

§13
Reinigung und Nachtruhe

(1) Jeder Erlaubnisnehmer hat den Platz der Ausübung 
der Sondernutzung täglich mindestens einmal, bei Be-
darf oder auf Anweisung des Marktes auch öfters, von 
Abfall und sonstigen Verschmutzungen zu reinigen. 
Die örtlichen Bestimmungen der Verordnung über die 
Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen 
und die Sicherung der Gehbahnen im Winter des Mark-
tes Sommerhausen bleiben unberührt.

(2) Jeder Erlaubnisnehmer hat für die Einhaltung der 
Nachtruhe zu sorgen. 

Die Satzung wurde dem Marktgemeinderat vollinhalt-
lich zur Kenntnis gegeben.

Beschluss:
Der Marktgemeinderat beschließt den Erlass der Son-
dernutzungssatzung.

Die Satzung ist Bestandteil des Beschlusses und tritt 
eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 04.03.2022 außer 
Kraft.

Einstimmig beschlossen
Ja: 9  Nein: 0  Anwesend: 9  
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Aufhebung einer Satzung über die Begründung 
eines besonderen Vorkaufsrechts nach § 25 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 2 Baugesetzbuch (Vorkaufssatzung)

Sachverhalt:

Die am 12.04.2018 vom Marktgemeinderat beschlos-
sene Vorkaufsrechtssatzung für das Grundstück Fl.-Nr. 
275 – Hauptstraße 13 und Grundstück Fl.-Nr. 767 – 
Gartenstraße 36 kann aufgehoben werden. 

Grundstück Fl.-Nr. 275 – Hauptstraße 13
Nachdem das Grundstück vom Markt Sommerhausen 
zwischenzeitlich erworben werden konnte, ist die Sat-
zung aufzuheben. 

Grundstück Fl.-Nr. 767 – Gartenstraße 36
Nachdem der Zweck zur Errichtung der Garagensied-
lung Seitens des Marktgemeinderates nicht weiter-
verfolgt wird, wird das Grundstück hierfür nicht mehr 
benötigt und die Vorkaufssatzung kann infolgedessen 
aufgehoben werden.  

Beschluss:
Der Marktgemeinderat Sommerhausen beschließt die 
in der Anlage beigefügte Satzung über die Aufhebung 
der Vorkaufrechtssatzung. 

Die Satzung, die als Anlage der Niederschrift beigefügt 
wird, ist Bestandteil des Beschlusses.

Einstimmig beschlossen
Ja: 9  Nein: 0  Anwesend: 9  

Anfragen gem. der Geschäftsordnung

Urnengarten
Am 26.09.2023 fand eine Besprechung am Friedhof 
zum Thema Urnengarten in Sommerhausen statt. Teil-
genommen haben

• Frau Tokarek vom Landratsamt
• Herr Tausch von Fa. Flammersberger
• Pfarrer Jochen Maier (teilweise)
• Herr Betschler vom Bauhof
• Herr Steinmann (Altbürgermeister)
• Bürgermeister Saak

Es wird vor den Arkaden einen Urnengarten geben. Es 
sollen bis zu 60 Plätze vorgesehen werden.
In der direkten Umgebung sollen eine Bank und ein 
Gedenkstein / eine Skulptur für die Erinnerung ge-
schaffen werden.

Gemeinderat Stefan Diroll wurde von einer Mitar-
beiterin der Malteser angesprochen, welche auf der 
Suche nach einem eingezäunten Grundstück, als Trai-
ningshundeplatz für Therapie-Begleit-Hunde, sind. Die 
Teams sind alle ehrenamtlich tätig und besuchen ver-
schiedenste Einrichtungen und auch Einzelpersonen. 
Unter anderem sind Einsatzgebiete Seniorenheime, 
Pflegeheime, Kinder u. Erwachsene mit körperlicher u. 
geistiger Behinderung, Menschen mit psychischen Er-
krankungen, Hospiz, Kinder mit einer lebensverkürzen-
den Erkrankung usw. Es fehlt ein Platz zum Trainieren, 
mit evtl. Unterstellmöglichkeit für die Ausrüstung. 

Sitzungskalender des Marktgemeinderates
Die nächsten geplanten Sitzungstermine:

Datum Uhrzeit Art
Donnerstag, 26. Oktober 2023 19.30 Uhr Gemeinderatssitzung
Donnerstag, 09. November 2023 19.30 Uhr Gemeinderatssitzung

Sitzungsort: Sitzungssaal Rathaus

Anträge
Bauanträge und Anfragen müssen spätestens zwei Wochen vor der jeweiligen Sitzung im Rathaus eingegangen 
sein, damit diese Punkte für die Ratsmitglieder ordnungsgemäß vorbereitet werden können.

Kuverts in vielen Größen
bedruckt

Phylokarte Print GmbH

Kalender
bei

Phylokarte Print GmbH

Anzeige

Anzeige
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Gemeindearchiv
 

Das Miltenberger Haus in der Hauptstraße 13 ehem. Hs. Nr.203 
 
 

Bei den Großeltern Heinrich und Maria Miltenberger in Sommerhausen/Main 
In dankbarer Erinnerung an Großeltern, Onkel und Tante 
Berlin, Jan. 2023, Robert Kallenberger 
 
Teil 2: Fortsetzung der niedergeschriebenen Erinnerungen von Robert Kallenberger 
 

 
 
 

Von links Hans mit Brigitte neben der Speiseeistruhe, 
Ingeborg, Gretel, Herbert, Robert und Heinrich  
Foto: R. K. 1954 

 
 
 
 
 
 
….Kanalisation gab es noch nicht, dafür ein Plumpsklo im ersten Stock des 2. Hauses mit zwei 
Kabinen. Später nutzten wir eine kleine Holzhütte mit Herzchen in der Türe über der Hofgrube 
für den Misthaufen, die gut belüftet war. 
 
Samstags fegten wir die Straße: Hinterlassenschaften von Pferde- und Ochsenfuhrwerken, 
Stroh, Heu... damit es am Sonntag sauber war. Alle Schuhe, auch Opa's Kähne, sollten auf 
Hochglanz gebracht werden. Opa Heinrich war ein geachteter Mann, das bemerkte ich 
sonntags, wenn er mit mir auf der Steinbank neben der Hauseingangstür saß.    
 
 
 
 

Gasthaus Zum Löwen Repro: I. M. GAS 1924 
 
 
 
 
 

            
 
 
Danach gingen wir quer über die Straße zu Speisers in das Gasthaus Zum Löwen, damals 
Wirtschaft & Metzgerei, zum Frühschoppen: Blutwurst, die Opa mit seinem Taschenmesser 
aufteilte, dazu für ihn ein Humpen Kauzenbräu, für mich Most mit Silbersprudel 
(Zitronenlimonade). 
 
Most, den musste ich immer zum Mittagessen tief unten im Kellergewölbe direkt am Fass 
zapfen: Durch ein befestigtes Gegengewicht ließ sich die Falltüre im Fußboden leichter 
hochheben, dann ging es die lange Steintreppe ohne Licht und Geländer hinab in den kalten, 
dunklen Keller. 
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Bücherei Sommerhausen
- zurzeit in der Hauptstraße 10 - 

Öff nungszeiten:
Montag und Freitag,         jeweils von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr

Wir freuen uns auf viele Leserinnen und Leser!
Ihr Bücherei-Team

Ralf, Denise und Rita

Büchereinachrichten

Veranstaltungen
21.10.2023  
Schützenball & Fackelzug
Ort: Schützenhaus
Veranstalter: Gräfl . Schützengesellschaft

bis 12.11.2023 
Ausstellung Sommerhäuser Zeitgeschehen
Ort: Mehrzweckraum Rathaus 
Veranstalter: Bürgerverein

11.11.2023  
Martinszug
Ort: Kindergarten
Veranstalter: Kindergarten Sonnenschein

15.11.2023  
„Literarischer Salon“ – Ruf nach Freiheit – Markus 
Grimms neues Buch über die Revolution von 1848
mit dem Sommerhäuser Stadtschreiber Markus Grimm 
in der Ars Vini Franken Vinothek, Katharinengasse 9, 
Sommerhausen,
Uhrzeit: 19.00 Uhr, Eintritt frei, Spenden möglich
Über Bücher reden! Texte, Gedanken und Gespräche 
zur Literatur.
Bitte anmelden unter Tel. 09333/9047403

24.11.2023  
Jahresabschlussfeier
Ort: Gasthaus „Zum Goldenen Ochsen“
Veranstalter: Vdk-Ortsverband

bis 25.11.2023 
„Und dann kam Mirna“ von Sibylle Berg im 
Torturmtheater
Spieltage Dienstag bis Freitag um 20.00 Uhr
Samstag 16.30 Uhr und 19.00 Uhr
Dienstag bis Samstag ab 16.00 Uhr unter 09333/268 
oder
kartenbestellung@torturmtheater.de

Vereinsnachrichten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BN-Ortsgruppe Winterhausen – Sommerhausen 

 

Einladung 
 
 

Dienstag, den 17. November 2023, 20.00Uhr, 
im Bürgerhaus Winterhausen, 

Vereinszimmer, 2. Stock 
 
 

Mitgliederversammlung 
 

 

Tagesordnung: 
 

- Fotoschau: Biotope, Tiere, Pflanzen in Winterhausen-
 Sommerhausen 

- Bericht von Aktionen und Pflegeeinsätzen 
- Bericht Kindergruppe  
- Kassenbericht 
- Anregungen und Wünsche 

 
 

Gäste sind gerne willkommen! 
 
 

Auf zahlreiches Erscheinen freuen sich  
 

 Günther Maak                 Peter Teufel                 Gabi Schmoll  
1. Vorsitzender         2. Vorsitzender            Kassenwartin 

 

 

Briefbögen - Visitenkarten
bei

Phylokarte Print GmbH
info@phylokarte.de

Anzeige
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Kriegsgräbersammlung 2023 
Sammlung vom 13. Oktober 2023 bis 05. November 2023 

 
 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

wie jedes Jahr findet auch in diesem Jahr wieder die Haus- und Straßensammlung vom 
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. statt. 
 

In Sommerhausen wird diese Sammlung seit vielen Jahren von der Reservistenkameradschaft 
Sommerhausen organisiert. 
 

Wir werden die Haus- und Straßensammlung in der Zeit vom 13. Oktober 2023  
bis 05. November 2023 durchführen. 
 

Der Ertrag der Sammlung fließt ohne Abzug dem Volksbund zu. 
 

Baum Eric  
1. Vorstand 

 Reservistenkameradschaft Sommerhausen 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirchliche Nachrichten
Evang.-Luth. Kirchengemeinde 
Sommerhausen und Eibelstadt   
Pfarrerin Irene Maier und 
Pfarrer Jochen Maier
Hauptstr. 10 - 97286 Sommerhausen
E-Mail: pfarramt.sommerhausen@elkb.de
Tel. 09333-229

Zu folgenden Gottesdiensten laden wir sehr 
herzlich ein:
Sonntag, 22.10. 20. Sonntag nach Trinitatis
09.30 Uhr:  Gottesdienst mit Abendmahl 
  St. Bartholomäuskirche    
  Sommerhausen (Pfr./in Maier)

Sonntag, 29.10. 21. Sonntag nach Trinitatis
09.30 Uhr:  gemeinsamer     
  Partnerschaftsgottesdienst mit   
  anschließendem Kirchenkaffee
  St. Nikolauskirche Winterhausen 
  (Pfr. Lütgenau)
 

GRUPPEN, KREISE UND KONZERTE

Freitag, 20.10.
16.00 Uhr:  Präparandenkurs 
  Evangelisches Gemeindezentrum  
  Sommerhausen (Pfr./in Maier)

Mittwoch, 25.10.
19.00 Uhr: Start Chorprojekt Werke von 
  Felix Mendelssohn Bartholdy 
  Evangelisches Gemeindezentrum  
  Sommerhausen 

Freitag, 27.10.
16.00 Uhr:  Präparandenkurs 
  Evangelisches Gemeindezentrum  
  Sommerhausen (Pfr./in Maier)

Samstag 28.10.
18.30 Uhr: Kirchenkino
  St. Bartholomäuskirche    
  Sommerhausen

mittwochs (wöchentlich)
9.30 Uhr: Krabbelgruppe 
  (für Kinder von 0-3 Jahren) im   
  Gemeindezentrum

donnerstags (wöchentlich – außer in den Ferien)
20.00 Uhr: Kirchenchorprobe im    
  Gemeindezentrum Sommerhausen

Ihre evangelische Kirchengemeinde 
Sommerhausen/Eibelstadt
mit Pfarrerin Irene Maier und Pfarrer 
Jochen Maier



Markt Sommerhausen                                                                                      Nummer 20

Kath. Kirchengemeinde St. Nikolaus
Eibelstadt mit Sommerhausen 

und Winterhausen

Gottesdienstordnung vom 22.10.2023 mit 
05.11.2023

Sonntag, 22. Oktober - 29. SONNTAG im   
  JAHRESKREIS
  >> Kollekte für Weltmissionssonntag <<
09.30 Uhr MESSFEIER für die 

Pfarrgemeinde
10.15 Uhr KINDERKIRCHE

Montag, 23. Oktober - Hl. Johannes von   
  Capestrano
18.00 Uhr ROSENKRANZ
18.30 Uhr MESSFEIER

Donnerstag, 26. Oktober - Donnerstag der 
  29. Woche im Jahreskreis
18.00 Uhr ROSENKRANZ
18.30 Uhr MESSFEIER

Freitag, 27. Oktober - Freitag der 29. Woche  
  im Jahreskreis
18.30 Uhr FEIERLICHER ABSCHLUSS DER 

ROSENKRANZANDACHTEN mit 
Aussetzung des Allerheiligsten 
und euchar. Segen

Sonntag, 29. Oktober - 30. SONNTAG im   
  JAHRESKREIS
09.30 Uhr MESSFEIER für die 

Pfarrgemeinde

Montag, 30. Oktober - Montag der 30. Woche  
  im Jahreskreis
18.00 Uhr ROSENKRANZ
18.30 Uhr MESSFEIER

Mittwoch, 01. November - ALLERHEILIGEN
09.30 Uhr HOCHAMT
14.00 Uhr ANDACHT anschl. 

FRIEDHOFSGANG mit 
Gräbersegnung

18.00 Uhr ROSENKRANZ AUF DEM 
FRIEDHOF

Donnerstag, 02. November - ALLERSEELEN
  >> Kollekte für Kollekte für die   
  Priesterausbildung in Osteuropa <<
18.00 Uhr ROSENKRANZ
18.30 Uhr REQUIEM

Freitag, 03. November - Hl. Hubert, Hl. Pirmin,  
  Hl. Martin von Porres und 
  Sel. P. Rupert Mayer,
09.15 Uhr KRANKENKOMMUNION

Sonntag, 05. November - 31. SONNTAG im  
  JAHRESKREIS
09.30 Uhr MESSFEIER für die 

Pfarrgemeinde
*************************************************************
St. Nikolaus, Eibelstadt
Sonntag, 22. Oktober ´23, 10.15 Uhr
Kinderkirche

Mittwoch, 03. November ´23
09.15 Uhr Krankenkommunion

Sie erreichen:
Pfarrer: Tobias Fuchs    
Telefon: 0931/708165
Mail: tobias.fuchs@bistum-wuerzburg.de

Pfarrer Dr. Fungula,  
Tel. 09303/2223 oder 0162/2740130
Mail: frederic.fungula@bistum-wuerzburg.de

Domvikar Monsignore Dr. Matthias Türk
Domerpfarrgasse 10, 97070 Würzburg
Telefon: 0931/386-62800
Mail: matthias.tuerk@bistum-wuerzburg.de

Öffnungszeiten des Pfarrbüros Eibelstadt:
Mo., Mi. und Fr. von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Do., von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
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Wir freuen uns auf Euch! 

Euer KIKI-Team 
       diesmal mit Lena Rügemer, Laura Oppelt und  

       Barbara Hoffmann  

Wir treffen uns am Benefiziatenhaus. 

Wir laden alle Kinder von 3-9 Jahren ein 

am Sonntag, 22. Oktober 2023 um 10.15 Uhr 

mit uns Kinderkirche zu feiern. 


